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Vorwort zur 3. Auflage

Den gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte möchten wir auch künf-

tig eine „Einstiegshilfe“ für die neuen Aufgaben als Vertreterinnen und Vertre-

ter der Bürgerschaft geben. Sie werden nunmehr mit vielen, z. T. auch weniger

bekannten Bereichen zu tun haben und zu Ihrer Arbeit gefragt werden. Den

Autoren ist es gemeinsam mit dem Kohlhammer Verlag ein wichtiges Anliegen,

Sie dabei zu unterstützen. Fragestellungen des Kommunalverfassungsrechts,

der Finanzen oder des Baurechts und allgemein die Steuerung der Daseinsvor-

sorge in der Gemeinde sind dabei zentrale Themen.

Wir haben die in diesem Buch behandelten Themenfelder auf die aktuelle Ent-

wicklung fortgeschrieben und hoffen auch mit dieser Auflage die positive Reso-

nanz der bisherigen Vorlagen fortsetzen zu können.

Stuttgart, Karlsruhe, Sulzfeld, im Oktober 2018 Die Verfasser
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Vorwort zur 1. Auflage

Das vorliegende Werk wendet sich an das Hauptorgan in unseren Gemeinden,

den Gemeinderat. Jedes einzelne Mitglied des Organs vertritt die Bürgerinnen

und Bürger in „seiner“ Kommune.

Nach dem Subsidiaritätsgedanken sollen auf gemeindlicher Ebene die Fragen

behandelt, diskutiert und entschieden werden, die für eine örtliche Gemein-

schaft wichtig sind. Insofern ist der Gemeinderat als Teil der Exekutive mitver-

antwortlich für eine rechtmäßige Handlungsweise in unseren Städten und Ge-

meinden, die sich am Gemeinwohl orientiert.

Mit seiner Verpflichtung erklärt der Gemeinderat, die Rechte für die Kommune

gewissenhaft zu wahren und das Wohl der Einwohner nach Kräften zu fördern.

Um diese wichtige Aufgabe in unserem demokratischen Gemeinwesen erfüllen

zu können, muss sich jeder Gemeinderat mit einer Vielzahl von rechtlichen

Vorgaben befassen.

Welche Rechte und Pflichten habe ich als Gemeinderat, wie ist das Zusammen-

spiel mit dem Ober-/Bürgermeister, wie gestaltet sich der Ablauf von Sitzungen,

was bedeutet das kommunale Haushaltsrecht, wie kann die städtebauliche Ent-

wicklung gesteuert werden oder wie sieht es mit der Kinder- oder Seniorenar-

beit aus? Das sind nur einige Stichworte, die im vorliegenden Werk behandelt

werden.

Die Verfasser möchten mit diesem Werk neuen Gemeinderätinnen und Gemein-

deräten, aber auch denjenigen, die schon längere Zeit Erfahrung in einem sol-

chen Amt haben, Grundlagen vermitteln und Tipps für die vielfältigen Aufga-

ben geben.

Stuttgart, Karlsruhe, Sulzfeld, im Mai 2009 Die Verfasser
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Erster Teil Kommunalverfassungsrecht

I. Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe der Gemeinden

1. Rechtsstellung der Gemeinden

Die Rechtsstellung der Gemeinden in Deutschland, so auch in Baden-Württem-

berg ist gekennzeichnet durch das Recht zur Selbstverwaltung. Diese Autono-

mie ist bezogen auf ihren verfassungsrechtlich geschützten Wirkungskreis

(Rn. 2). Innerhalb dessen können sie selbstverantwortlich und mit eigenen Or-

ganen ausgestattet arbeiten. Folge dieses Selbstverwaltungsrechtes ist, dass die

Gemeinden nicht nur der verlängerte Arm des Staates bei der Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben, sondern eigenständige Aufgabenträger sind. Als solche sind sie

aber auch nicht losgelöst vom Staate. Vielmehr sind sie, wie in § 1 Abs. 1

GemO beschrieben, sowohl Grundlage wie auch Glied des demokratischen

Staates.

Entstanden ist die heutige Ausprägung der kommunalen Selbstverwaltung

durch die sog. Stein’schen Reformen des ausgehenden 18. und beginnenden

19. Jahrhunderts. Beispielhaft sei verwiesen auf die Preußische Städteordnung

von 1808, also vor gut zweihundert Jahren, unter dem Preußischen Innenmi-

nister Reichsfreiherr vom Stein.

Institutionell ist das kommunale Recht zur Selbstverwaltung sowohl durch das

Grundgesetz wie auch durch die Landesverfassung Baden-Württemberg garan-

tiert.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland fixiert das Recht der

Kommunen zur Selbstverwaltung inhaltlich wie folgt (Art. 28 Abs. 2 GG):

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.
Auch die Gemeindeverbände (gemeint sind damit die Landkreise) haben im Rahmen
ihres gesetzlichen Aufgabenkreises nach Maßgabe der Gesetze das Recht zur
Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die
Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Zu diesen Grundlagen gehört eine
den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuer-
quelle.“

Die Landesverfassung für Baden-Württemberg garantiert das Selbstverwal-

tungsrecht der Kommunen in Art. 71 LVerf so:

„(1) Das Land gewährleistet den Gemeinden und Gemeindeverbänden (gemeint sind
damit die Landkreise) sowie den Zweckverbänden das Recht zur Selbstverwaltung.
Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verant-
wortung. Das Gleiche gilt für sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften und An-
stalten in den durch Gesetz gezogenen Grenzen.
(2) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, soweit
nicht bestimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen
übertragen sind. Die Gemeindeverbände haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die
gleiche Stellung.“
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